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Der durchgeführten stillen Wahl des ersten Regierungspräsidenten des Kantons Basel-Stadt 
stehen die Unterzeichnenden sehr kritisch gegenüber. Eine Volkswahl der Regierungspräsidentin 
oder des Regierungspräsidenten wäre das dem Volk zustehende Recht. Mit der praktizierten stillen 
Wahl wird dem Volk dieses Recht sogleich entzogen. Es hat sich gezeigt, dass das zweistufige 
Wahlverfahren den Praxistest nicht bestanden hat. 

Die Diskussionen rund um die Wahl und die Verfassungsbeschwerde bestärken die 
Unterzeichnenden mit diesem Eindruck. Darüber hinaus widerstrebt eine stille Wahl der 
Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten dem ausdrücklichen Willen des 
Verfassungsrates. 

Deshalb bitte ich Sie, das Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (Wahlgesetz) dahingehend zu 
ändern und zu ergänzen, sodass das einstufige Wahlverfahren zur Anwendung kommt (gemäss 
Ratschlag und Entwurf zu Änderungen des Gesetzes über Wahlen und Abstimmungen 
(Wahlgesetz) 06.1970.01). 

Die Frist zur Erfüllung der Motion wird auf ein Jahr festgesetzt. 

Alexander Gröflin, Felix Meier, Sebastian Frehner, Lorenz Nägelin,  
Eduard Rutschmann, Rolf Janz, Andreas Ungricht, Bruno Jagher, Rudolf Vogel, 
Oskar Herzig, Toni Casagrande, Baschi Dürr, Rolf Stürm, Roland Vögtli,  
Peter Jenni, Ruth Widmer, Rolf Jucker, Christian Egeler, Roland Lindner 


